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V

Glossen zur
Generalversammlung

des S.L.V. vom 16. September 1941.

Was alles an einer Tagung Wichtiges vorkommt, kündigt

gewöhnlich schon zum vornherein die Traktanden-
liste an, und die Behandlung dieser Liste durch die

Versammlungsteilnehmer ist nachher im streng-sachlich
gehaltenen Protokoll nachzulesen. Das gehört sich so,
denn Beschlüsse, Anträge usw. verlangen eine streng
sachliche Fassung, sowohl in Worten als auch in der
schriftlichen Form.

Aber über alle diese Sachlichkeiten hinaus gibt es

auch noch einige Gefühlswerte, die dem nicht in
offizieller Position an der Versammlung Teilnehmenden
angenehm auffallen und die geschaffen sind, ihm und
dem größten Teil der Anwesenden eine derartige
Veranstaltung als ein erfreuliches Ereignis erscheinen zu
lassen.

Da ist einmal das Wiedersehen mit alten Freunden
und Bekannten, mit Kollegen, die man ein ganzes Jahr
oder noch länger nicht getroffen und gesprochen hat.
Man trifft auch so manchen, der im Filmwesen noch
nicht lange heimisch ist, von dem man zwar schon etwas

gehört hat, von dem man sich aber eine ganz andere

Vorstellung machte, als sie hier zur Geltung kam. Man
freut sich, daß man sich hier persönlich näher treten
kann.

In der Unterhaltung mit diesem und jenem hört
man vieles, das einem neu, manchmal treffend, manchmal

auch weniger richtig erscheint. Aber es ist doch
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